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1. Einleitung
ð

> 14. Juni 2018: Medienkonferenz des Vorstands der 

Pensionskasse des Staatspersonals (PKSPF): 

Vorstellung des Vorstandsberichts.

> Juli ïAugust 2018: eine Delegation des Vorstands und 

die Delegation des Staatsrats für Personalfragen 

stellen den Vorentwurf den Sozialpartnern vor, die 

anschliessend ihre Forderungen bekannt geben. 

> 28. November 2018: Der Staatsrat schickt seinen 

Gesetzesvorentwurf mit drei Varianten von Übergangs-

und Kompensationsmassnahmen in die 

Vernehmlassung.
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2. Ausgangslage
ð
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2. Ausgangslage
ð

Die Pensionskasse des Staatspersonals

> gewährt im Rahmen der beruflichen Vorsorge Leistungen 

bei Pensionierung, Invalidität und Tod 

> ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener 

Rechtspersönlichkeit und eigener Verwaltung

> untersteht dem Gesetz vom 12. Mai 2011 über die 

Pensionskasse des Staatspersonals (PKG)
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2. Ausgangslage
ð
Kennzahlen der PKSPF

> Bestand Aktive: 19ô300 Versicherte 

> Bestand Pensionierte: 6ô140, wovon 5ô000 Rentner

> Verhältnis «aktive Versicherte/Pensionierte»: 3.14 (2007: 4.4)

> Vermögen 4,5 Milliarden Franken

> Jahresbeiträge: > Arbeitgeber: 173 Mio. CHF

> Arbeitnehmer: 121 Mio. CHF

> Der Vorstand der PKSPF kann nur auf die Leistungen Einfluss 

nehmen 

> Die arbeitgeberseitige Finanzierung (Beiträge und Kapital-

zuschuss) ist Sache des Staatsrats und des Grossen Rats
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2. Ausgangslage
ð
Gemäss Bundesgesetzgebung muss der Deckungsgrad aller 

Verpflichtungen der PKSPF am 1. Januar 2052 mindestens 

80 % betragen.

2016 > Deckungsgrad von 73,3%, ein Prozentpunkt unter 

Kapitalisierungspfad unter Mindestdeckungsgrad. 

Unterdeckung: 59,9 Millionen Franken

2017 > ausserordentliche Börsenperformance. 

Deckungsgrad von 79,3 %, 3,9 Punkte über dem 

Wachstumspfad

2018 > sinkender Deckungsgrad

Höhe der Staatsgarantie per 31.12.2017: 1,172 Milliarden
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2. Ausgangslage
ð

> Höhere Lebenserwartung und schlechteres Verhältnis 

Aktive/Rentner  

> Sinkende Renditeerwartung (festgestellte und erwartete 

Entwicklungen in der Wirtschaft und an den 

Finanzmärkten) > Rückgang der erwarteten Finanzerträge

> Verantwortung des Vorstands, Massnahmen zu ergreifen

Gesetzliche Grundlage > Artikel 9 Abs. 5 PKG                               

Auflagen der Aufsichtsbehörde
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3. Feststellungen der PKSPF
ð
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3. Feststellungen der PKSPF
ð

Ohne Anpassung des jetzigen Vorsorgeplans ist mit 

folgenden Konsequenzen zu rechnen:

> der Wachstumspfad wird verlassen

> die gesetzlichen Vorgaben werden nicht eingehalten

> die finanzielle Zukunft der Pensionskasse ist 

gefährdet
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3. Feststellungen der PKSPF
ð
Projizierter Deckungsgrad der PKSPF
ohne Massnahmen
CPPEF
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3. Feststellungen der PKSPF
ð

Ohne Refinanzierung ist der Vorstand früher oder später 

gezwungen, die Leistungen des jetzigen Vorsorgeplans 

anzupassen.

Folge > Senkung des Rentensatzes von 1,6% auf rund 

1,3%, das heisst durchschnittliche Leistungskürzung um 

rund 20 %.
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3. Feststellungen der PKSPF
ð

Kosten eines Festhaltens an den jetzigen Leistungen im 

neuen System für alle im Zeitpunkt des Primatwechsels

Versicherten in Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

> 1,4 bis 1,8 Milliarden Franken, je nach Verzinsung mit 

2,5% oder 2%

Das langfristige strukturelle Ungleichgewicht der PKSPF 

lässt es nicht mehr zu, zukünftige Leistungen nach den 

geltenden Vorschriften zu finanzieren.
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4. Primatwechsel
ð
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4. Primatwechsel
ð

Lösungsvorschlag des Staatsrats: 

> Wechsel vom aktuellen System des Leistungsprimats 

zu einem System mit Beitragsprimat
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4. Primatwechsel
ð

Beitragsprimat

Leistungsprimat

GR

BE

VS

TI

VD

SG

ZH

FR

LU

AG

UR

TG

SZ

JU

NE

SO

GL

BL

OW

GE

SH

ZG

NW

AI
AR

BS



17

Medienkonferenz des Staatsrats / Vernehmlassung zum Gesetzesvorentwurf zur Änderung des Gesetzes über die 

Pensionskasse des Staatspersonals / 28. November 2018

4. Primatwechsel
ð

Im Vorsorgeplan mit Beitragsprimat: 

> wird der Sparbeitrag jeder versicherten Person auf 

einem individuellen Vorsorgekonto gutgeschrieben, mit 

einer Jahresverzinsung, die je nach Anlageperformance 

der PKSPF variiert.

> Zum Zeitpunkt der Pensionierung wird das angesparte 

Kapital mit einem Umwandlungssatz in eine Rente 

umgewandelt.



18

Medienkonferenz des Staatsrats / Vernehmlassung zum Gesetzesvorentwurf zur Änderung des Gesetzes über die 

Pensionskasse des Staatspersonals / 28. November 2018

4. Primatwechsel
ð

Vorteile des Beitragsprimats :

> Bessere Garantie für den Fortbestand der Kasse. 

> Bessere Steuerungsmöglichkeiten für den Vorstand.

> Die Verzinsung der Guthaben würde als 

Anpassungsvariable genutzt.

> Einfachere Änderung der grundlegenden Parameter 

(Performanceerwartung und technischer Zinssatz).

> Transparenteres Kapitalisierungsverfahren.
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5. Übergangs- und 

Kompensationsmassnahmen

ð
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5. Übergangs- und 

Kompensationsmassnahmen

ð

Diese Änderungen könnten jedoch Renteneinbussen von 

über 30% für gewisse über 50-jährige Versicherte zur 

Folge haben.

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine 

Übergangsfrist von 5 Jahren zwingend.
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5. Übergangs- und 

Kompensationsmassnahmen

ð
Der Staatsrat will die Übergangsmassnahmen über diese 

Mindestfrist hinaus verlängern. Er sieht deshalb zwei Typen 

von Massnahmen vor:

Übergangsmassnahmen 

> Betroffene Versicherte: Angestellte im Alter von 54 Jahren 

und 1 Monat bis 64 Jahren (50 Jahre und 1 Monat bis 60 

Jahre für die mit Polizeigewalt ausgestatteten Beamtinnen 

und Beamten).

> Ziel: Gutschrift eines jährlich um 10 % degressiven Betrags 

zum Ausgleich der Differenz zwischen der nach dem alten 

und dem neuen Plan berechneten Alterspension.

), 
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5. Übergangs- und 

Kompensationsmassnahmen

ð

Kompensationsmassnahmen

> Betroffene Versicherte:  Angestellte, die je nach Variante 

das 45. oder 50. Altersjahr erreicht haben (einschliesslich 

Personen, die ausserdem Anspruch auf die 

Übergangsmassnahmen im engeren Sinn haben).

> Ziel: Vergütung eines Betrags, damit die Einbusse einen 

bestimmten Prozentsatz der nach dem jetzigen Plan 

berechneten Anwartschaft bei einer Pensionierung mit 64 

Jahren nicht übersteigt.
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6. Drei Vernehmlassungsvarianten
ð
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6. Drei Vernehmlassungsvarianten
ð

Um den Forderungen der Personalverbände Rechnung 

zu tragen, hat sich der Staatsrat für drei Varianten von 

Übergangs - und Kompensationsmassnahmen 

entschieden.
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6. Drei Vernehmlassungsvarianten
ð

Änderungen des SR am Entwurf des 

Pensionskassenvorstands:

> Streichen der Variante «Länger arbeiten für die gleiche 

anwartschaftliche Rente mit 62 nach dem aktuellen Plan»

> höhere Gutschriftensätze in den vorgeschlagenen Varianten (Antrag)

> zusätzlich 100 Millionen Franken für die Übergangsmassnahmen nach 

der 2. Variante gegenüber der ursprünglichen Variante mit 500 Millionen 

Franken (Antrag)

> neue Variante mit steigenden Gutschriften (Antrag)

> Abfederung der Rentenkürzungen für die über 45-jährigen Versicherten 

(Antrag)

> Senkung des Rekapitalisierungsbetrags von 500 Millionen auf 350 

Millionen Franken
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6. Drei Vernehmlassungsvarianten
ð

Gemeinsame Merkmale der drei Vernehmlassungsvarianten

des SR:

> Evaluation auf der Basis des Bestands der aktiven Versicherten per   

31. Dezember 2016, mit zu diesem Zeitpunkt zugesicherten Leistungen

> Verzinsung der Altersguthaben mit 2,5% für die projizierten Leistungen

> Vergleichsbasis für den Leistungserhalt: auf das Alter 64 projizierte 

Alterspension (Alter 60 für die Beamten mit Polizeigewalt)

> lineare Übergangsmassnahmen über 10 Jahre zwischen 54 + 1 Monat 

und 64 (zwischen 50 + 1 Monat und 60 für die Beamten mit 

Polizeigewalt)

> Möglichkeit der Rekapitalisierung mit 350 Millionen Franken in jeder 

Variante
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6. Drei Vernehmlassungsvarianten

ð

Variante 1 > Skala mit konstanten Gutschriften, Beschränkung 

der Renteneinbusse auf 11,5% für Versicherte ab 50, 

Finanzierungsbeitrag Arbeitgeber 500 Millionen Franken 

Variante 2 > Skala mit konstanten Gutschriften, Beschränkung 

der Renteneinbusse auf 13,0% für Versicherte ab 45, 

Finanzierungsbeitrag Arbeitgeber 600 Millionen Franken

Variante 3 > Skala mit steigenden Gutschriften 

(Arbeitgeberbeitrag), Beschränkung der Renteneinbusse auf 

15,0% für Versicherte ab 45, Finanzierungsbeitrag Arbeitgeber 

400 Millionen Franken
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6. Drei Vernehmlassungsvarianten
ð

Rekapitalisierungsmöglichkeit in allen drei Varianten

> Eine Rekapitalisierung würde die Wahrscheinlichkeit späterer 

Finanzierungsansprüche verringern und die Chancen erhöhen, 

die individuellen Alterskonten entsprechend der 

Renditeenwicklung an den Finanzmärkten verzinsen zu 

können.

> Die bundesrechtlichen Vorgaben in Bezug auf die Finanzierung 

von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körper-

schaften wären in allen drei Varianten erfüllt.

> Eine Vorauszahlung von 350 Millionen Franken würde in allen 

drei Varianten eine Senkung des Arbeitgeberbeitrags 

ermöglichen, und zwar um zwei Prozentpunkte.
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6.1. Variante 1
ð
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6.1. Variante 1
ð

Keine RekapitalisierungïBeitragssatz 25,9 %

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

Variante 1

aktueller Wachstumspfad

gesetzliche Stufen
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6.1. Variante 1
ð
Vorteile

> Positive Entwicklung des Deckungsgrads

> Konstante Gutschriften, ohne höhere Arbeitgeberkosten für die

älteren Versicherten

> Leistungseinbusse von maximal 11,5% für die Versicherten ab 50

Nachteile

> Keine Rekapitalisierung und damit kein Sicherheitspolster zu

Beginn und über die erste Zeit der Projektion

> Für die Versicherten gilt die Einbussenbeschränkung erst ab 50,

wodurch es zu einer grossen Gefälle zwischen 49 und 50 Jahren

kommt

> Von den drei Varianten ist die 1. Variante diejenige mit der

grössten durchschnittlichen Einbusse
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6.2. Variante 2
ð

> Die 2. Variante ist die einzige der drei Varianten mit 

Rekapitalisierungeffekt, d.h. einer Kapitalaufstockung um 350 

Millionen Franken. 

> Da dieser Betrag vollumfänglich zur Äufnung der 

Wertschwankungsreserve dient, hat er keinen Einfluss auf die 

projizierte Altersrente. Allerdings reduziert sich der von den 

Arbeitgebern übernommene Rekapitalisierungsbeitrag um                  

2 Prozentpunkte auf 1,0%.
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6.2. Variante 2
ð
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6.2. Variante 2
ð

Rekapitalisierung mit 350 Millionen ïBeitragssatz 23,9%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

Variante 2

aktueller Wachstumspfad

gesetzliche Stufen
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6.2. Variante 2
ð

Vorteile

> Rekapitalisierung mit einer gewissen Sicherheitsmarge zu Beginn

und in der ersten Hälfte der Projektion

> Konstante Gutschriften ohne höhere Arbeitgeberkosten für die

älteren Versicherten

> Geringste durchschnittliche Einbusse aller drei Varianten sowie

Arbeitgeberbeitragssenkung im Gegenzug zur Rekapitalisierung

Nachteile

> Zum Ende des Projektionszeitraums hin Plafonierung des

Deckungsgrads
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6.3. Variante 3
ð
Die 3. Variante unterscheidet sich von den beiden anderen in dem

Sinne, dass sie statt einer konstanten Gutschrift eine Skala mit

steigenden Gutschriften (Anteil betreffend Alterssparkapital)

vorsieht.

Altersklassen Gutschrift

Arbeitgeber

Gutschrift 

Arbeitnehmer

Gutschrift 

gesamt

22 - 34 8.64 % 8.64 % 17.28 %

35 - 44 10.50 % 8.64 % 19.14 %

45 - 54 13.25 % 8.64 % 21.89 %

55 - 70 16.00 % 8.64 % 24.64 %



37

Medienkonferenz des Staatsrats / Vernehmlassung zum Gesetzesvorentwurf zur Änderung des Gesetzes über die 

Pensionskasse des Staatspersonals / 28. November 2018

6.3. Variante 3
ð
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6.3. Variante 3
ð

Keine RekapitalisierungïBeitragssatz 25,9 %

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

Variante 3

aktueller Wachstumspfad

gesetzliche Stufen
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6.3. Variante 3
ð

Vorteile

> Positive Entwicklung des Deckungsgrads

> «Harmonischere» Einbussenbegrenzung mit geringerem Gefälle

zwischen den Versicherten mit und den Versicherten ohne

Massnahmen

> Variante mit den geringsten Kosten für die Übergangsmassnahmen

Nachteile

> Steigende Gutschriften und damit höhere Arbeitgeberkosten für 

ältere Versicherte

> Keine fixen Kosten für den Arbeitgeber, sondern abhängig von 

Altersstruktur aufgrund der steigenden Gutschriften
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6.4. Die drei Varianten im Vergleich
ð


